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Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes nach § 2 Abs. 2 des 
Gaststättengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

 
 

              Erstanzeige  Änderungsanzeige 
 
 
 

1. Angaben zur Person / der gesetzlichen Vertreter 
 

Name, Vorname 

 
 

bitte ankreuzen 

 weiblich      männlich 
                 

Staatsangehörigkeit 

 
 

Geburtsdatum                             Geburtsort 
 

 
Tel.-Nr. (auch mobil) 

 
Fax-Nr. 
 

E-Mail 
 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 
 

 

2. Angaben zur juristischen Person oder zum Verein 
 

Firma (Name der Gesellschaft oder des Vereins)           eingetragen im Register       HR-Nr./VR-Nr. 

     

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 
 

3. Angaben zum vorübergehenden Gaststättenbetrieb 
 

Ort der Durchführung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

 
 
 

   

  im Freien 
   

  im Gebäude 
   

 
 
Dauer des vorübergehenden Betriebes 
 

 

Datum:  von                                             bis 
 

 

Uhrzeit: von                                              bis 

Besonderer Anlass: 
 

Es sollen folgende Speisen und Getränke abgegeben werden: 
 

  alkoholfreie Getränke        alkoholische Getränke 
  
 

  folgende Speisen  
  
Zuständige Finanzamt (in der Regel am Sitz der Hauptniederlassung) 

 
 

Steuernummer 
 
 

 

4. Angaben zu Änderungen des Betriebes 
 

 

Die Angaben in der Anzeige vom ______________ haben sich wie folgt geändert: 

 

 

 
 
__________________________                                 _______________________________ 
Ort, Datum                                                                                                Unterschrift des Antragstellers 
 

 
 

 



 
 

Information: 
 
Gaststättenbetreiber sind nach wie vor an das Lebensmittelhygiene-, Immissionsschutzrecht 
und den Gesundheits- und Jugendschutz gebunden und müssen sich eigenverantwortlich 
informieren. 
 
Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere die Gewerbeordnung, die  
Preisauszeichnungsordnung, das Lebensmittel-, Hygiene- und Baurecht sind zu beachten. 
 
 

 

 
 

Arbeitsvermerke der Behörde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
 
 Bauaufsichtsbehörde 
 Lebensmittelüberwachung 
 Immissionsschutz 
 Gesundheitsschutz 
 Jugendschutz 
 Finanzbehörde 
 Zollverwaltung 


